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Schutz vor Gefahren der Energieberatung

Vermögensschadenhaftpflicht
Der Basisschutz für jeden verantwortungsbe-

wussten Energieberater ist die Absicherung gegen
Vermögensschäden. Ein kleiner Fehler im Rahmen
der Beratung kann für den Kunden erhebliche Ver-
luste oder Fehlinvestitionen zur Folge haben.
Schadenbeispiele: Zum Beispiel kann die fehlerhaft
aufgenommene Dicke einer Wand eine falsche
Beratung zur Folge haben, aufgrund derer eine unge-
nügende Dämmung umgesetzt wird. Erwartete Effekte
treten nicht ein und das Haus wird wertmindernd in
eine schlechtere Effizienzklasse eingestuft. Für
dieses Versehen haftet der Berater und benötigt
hier Schutz und Sicherheit. Vorsicht! In der Ver-
sicherung sollten Energiepreisoptimierungen,  die
Erstellung von Energieausweisen, Gutachten, Bera-
tung und Vorschlägen zur technischen Energie-
beratung enthalten sein. Selbstbeteiligungen sind
hier üblich.

Betriebshaftpflicht 
Doch ein Energieberater kann nicht nur Vermö-

gensschäden anrichten, sondern auch Personen-
und Sachschäden! Die werden nicht von der Vermö-
gensschadenhaftpflicht gedeckt. Hierfür benötigt
der Energieberater eine Betriebshaftpflicht.
Vorsicht! Oftmals wird dem Energieberater eine
reine Bürohaftpflicht verkauft. Sie benötigen aber
eine erweiterte Haftpflicht, die auch Bearbeitungs-
bzw. Tätigkeitsschäden und Schlüsselschäden
umfasst! Schadenbeispiele: Der Energieberater
bringt für einen Blower-Door Test eine Zeltplane mit
Ventilator an der Außentür an. Dabei beschädigt er
die Haustür und die damit verbundene Alarmanlage.
Der Energieberater besucht einen Kunden. Im Haus
stößt er eine teure Vase vom Tisch.

Elektronikversicherung 
Versichert sind unvorhergesehen eintretende

Beschädigungen oder Zerstörungen, z. B. durch
Bedienfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit,
Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus, Diebstahl,
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Raub, Plünderung, höhere Gewalt,
Brand, Blitzschlag, Explosion,
Überspannung, Kurzschluss,
Induktion.

Vorsicht! Für den Energiebe-
rater reicht die allgemeine Büro-
elektronikversicherung oftmals
nicht aus.

Energieberater besitzen neben
den üblichen Büro- und Kommuni-
kationsgeräten wie Laptop, PC,
Notebook, Telefonanlage i. d. R.
diverse elektronische Geräte der
Mess-, Steuer- und Regeltechnik,
wie z. B. Thermographiegeräte,
Luftgeschwindigkeitsmessgeräte
etc. Diese Geräte setzt der Ener-
gieberater täglich mobil ein.

Vorsicht! In der normalen Büro-
elektronikversicherung sind Mess-, Steuer- und
Regeltechnik nicht versichert. Sie müssen extra
beantragt und in der Police ausgewiesen werden.
Mobil genutzte Geräte sind i.d.R. nur bis 20 %, max.
20.000 EUR der Versicherungssumme versichert –
dies ist für den Energieberater oftmals nicht aus-
reichend !  Hier müssen entsprechende Vereinba-
rungen zur Elektronikversicherung getroffen
werden. Schadenbeispiele: Der Energieberater
stolpert, sein Messgerät fällt ihm runter auf den
Steinfußboden und ist kaputt. KFZ- Einbruch: jemand
stiehlt das Laptop oder Messgerät aus dem Auto
des Energieberaters.

Geschäftsinhalt bzw. Arbeitszimmer im Haus
(Hausrat)

Viele Energieberater, insbesondere die nebenbe-
ruflichen, nutzen in ihrem Wohngebäude einen
Raum als Büro bzw. Arbeitszimmer.  Vorsicht!
Inventar in ausschließlich beruflich genutzten
Räumen ist in der Hausratversicherung oftmals
nicht oder nur begrenzt mitversichert.

Oder hat der Energieberater ein eigenes Büro
außerhalb seiner Wohnung ? Wenn ja, sollte er die
kaufmännische und technische Einrichtung gegen
Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Brand, Blitzschlag,
Explosion, Leitungswasser und Sturm/Hagel
absichern.

Hat er eine Elektronikversicherung, ist diese ggf.
in den Basisgefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/
Hagel und Einbruch von der Geschäftsinhalt abzu-
grenzen. Schadenbeispiele: im Gebäude bricht ein
Feuer aus – die kaufmännische und technische
Betriebseinrichtung verbrennt. In das Büro wird
eingebrochen und PC, Laptop etc gestohlen.

Rechtsschutz 
Als selbständiger Energieberater benötigen Sie

den Rechtsschutz für Selbständige; der Rechts-
schutz für Nichtselbständige ist absolut unzurei-
chend – auch dann, wenn der Energieberater nur
nebenberuflich tätig ist.

Das beste Beispiel sind Dienstfahrten zum
Kunden. Zwar ist im Rechtsschutz für Nichtselb-
ständige der Verkehrs- Rechtsschutz ent-
halten – er entfällt jedoch, wenn es sich um
eine Dienstfahrt des Selbständigen zu
seinem Kunden handelt.

Wir bieten speziell auf Energieberater
zugeschnittene Konzepte und beraten ZDS
Mitglieder gern kostenlos und unverbindli-
chen. Rufen Sie uns an 0800 / GESELLE
(4373553). 

Ihr Arbeitnehmerservice

Hat der Energieberater ein
eigenes Büro außerhalb seiner
Wohnung? Wenn ja, sollte er
die kaufmännische und tech-
nische Einrichtung gegen Ein-
bruchdiebstahl absichern.
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